An das 

Finanzgericht XY   

......

Az  xxxxxx
Der Berichterstatter im o.a. Verfahren hat mit Schreiben vom tt.mm.jjjj auf den neuen Beschluss des BFH  I B 65/19 hingewiesen. 
Dies muss als Ankündigung verstanden werden, dass er sich bei seiner Entscheidungsempfehlung an das FG auf diesen Beschluss berufen will (Verbot von Überraschungsentscheidungen nach § 139 Abs. 2 ZPO). 

Daher folgende 

Stellungnahme 

zu diesem Beschluss des BFH I B 65/19 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Dieser Beschluss ist so wenig wie die vorausgegangene Rechtsprechung des BFH geeignet, die Verfassungsmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst nachzuweisen oder zu begründen.
Im Gegenteil: 
Der BFH räumt in I B 65/19 ein, dass seine bisherige Rechtsprechung zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst  WILLKÜRLICH  ist, wie es den Tatsachen entspricht. 
Der anderslautende Leitsatz dient nur zur Täuschung des Publikums.
1 Beschluss I B 28/18 nicht mehr herangezogen

Im Verfahren I B 65/19 wurde dem BFH eine massive Kritik an seinem vorausgegangenen Beschluss I B 28/18 sehr dezidiert auf gut 20 Seiten vorgetragen. Zudem wurde nachgewiesen, dass der BFH in I B 28/18 ein Klägervorbringen erfunden hat. All dem konnte der BFH nichts entgegenhalten.

Im Beschluss I B 65/19 Rn 7 hat der BFH zu I B 28/18 dann nur noch gesagt, er sei in seinem Beschluss zu einem Befangenheitsantrag im gleichen Verfahren I B 65/19 „ausführlich“ (Rn 7) auf seine verfassungsrechtliche Beurteilung in I B 28/18 eingegangen und wiederhole sie daher nicht. 
Dort steht aber auf S. 4 nur auf ca. 10 Zeilen, dass die dortige Klägerin eine anderes „Verständnis“ vom Urteil des BVerfG  1 BvR 606/60 habe als er, der Senat, insb. zur Frage der Differenzierung nach Einkommenskonstellation – ganz schön dünn.

2 Die angebliche „verfassungsrechtliche Würdigung“
Der BFH verweist in diesem Beschluss I B 65/19 Rn 10 auf seine „verfassungsrechtliche Würdigung“. 
Die angebliche „eigenständige verfassungsrechtliche Würdigung“ des I. Senates „in einer Vielzahl von Entscheidungen“ existiert genau genommen nur in einem einzigen Urteil (er nennt I R 64/05), die anderen beiden hierzu einschlägigen Urteile (I R 44/05, I R 62/05) sind dazu nahezu wortgleich. Die Beschlüsse beinhalten keine verfassungsrechtlichen Betrachtungen, sie verweisen nur direkt oder indirekt auf diese Urteile.  
„Der Senat“ hat in diesen drei Urteilen I R 44/05 etc.  immer nur die „genannten“ Bestimmungen für verfassungsgemäß erklärt, und da gehört nirgendwo die Vergleichsberechnung dazu, denn die wurde dort nicht erwähnt oder genannt und wurde somit „übersehen“.

Diese „verfassungsrechtliche Würdigung“  besteht
 nur aus Rechtsfehlern, nämlich u.a. aus
· der Gleichsetzung des besonderen Kirchgeldes mit und ohne Eigenverdienst entgegen dem Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit (§ 38 AO) und entgegen BVerfG,
· dem Übergehen von einschlägigen Vorschriften (KiESt, Vergleichsberechnung) und 
· einem Falschzitat zu seinem Urteil I R 76/04, das wegen § 96 FGO sowieso nichts zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst sagen darf. 
Näheres nachstehend im Exkurs.

3 BFH räumt ein: „Vergleichsberechnung einschlägig“
Der I. Senat hat in seinem Beschluss I B 65/19 mit seinen Feststellungen „aufgrund“ (Rn 10),  „in Folge“ (Rn 5), „unter Anwendung“ (Rn 14), „in Folge der Anwendung“ (Leitsatz) der Vergleichsberechnung eingeräumt und festgestellt, dass Vorschriften zur Vergleichsberechnung für die Heranziehung zum besonderen Kirchgeld in der Sachverhaltskonstellation eines Eigenverdienstes des kirchenangehörigen Ehegatten einschlägig sind.

4 BFH räumt ein: „Vergleichsberechnung nicht berücksichtigt“
Der BFH musste in diesem Beschluss I B 65/19 angesichts der Fakten weiter einräumen, dass er die Vergleichsberechnung in der „verfassungsrechtlichen Würdigung“ in der „Vielzahl seiner Entscheidungen“ nicht berücksichtigt hat, was der BFH mit opulenten, aber sehr präzisen Formulierungen zu verschleiern versucht.
Dieser Sachverhalt ist für den Fachmann aus dem Beschluss Rn 10 Satz 1 zu seiner „verfassungsrechtlichen Würdigung“ unmittelbar ersichtlich, wenn man den Beschluss und nicht nur den Leitsatz liest: 
· Lt. BFH I B 65/19 Rn 10 Satz 1 bezieht sich diese „verfassungsrechtliche Würdigung“ auf die „landesgesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für die Erhebung eines besonderen Kirchgeldes“. 
· Der BFH sagt damit, dass er in seiner „verfassungsrechtliche Würdigung“ aus dem KiStG NRW
 
· nur § 4 Abs. 1 Nr. 5 KiStG NRW zum besonderen Kirchgeld betrachtet hat
,

· nicht aber § 4 Abs. 1 Nr. 1a KiStG NRW zur KiESt. 

· Der BFH sagt damit weiter, dass er untergesetzliches Recht wie die Vergleichsberechnung nach dem Erlass
 des FinMin NRW nicht in seine „verfassungsrechtliche Würdigung“ einbezogen hat und damit auch nicht berücksichtigt hat.
Daran ändern Satz 2 und 3 dieser Rn 10 nichts, denn sie sagen nichts darüber aus, ob der BFH bei der Billigung jener Kirchgeldfälle die Vergleichsberechnung auch wirklich berücksichtigt hat oder nicht. Reines Täuschungsmanöver.
5 Vergleichsberechnung nicht berücksichtigt

Dieses Eingeständnis des BFH entspricht den Tatsachen: 


In keiner der BFH-Entscheidungen von I R 44/05 bis I B 28/18 wird die Vergleichsberechnung auch nur erwähnt. Der BFH hat sie vielmehr durch die Gleichsetzung von Allein- und Beidverdienerehe systematisch aus der Betrachtung ausgeschlossen, indem er damit auch gleich die Vorschriften zur KiESt umgangen hat. 


Die „verfassungsrechtliche Würdigung“ in BFH I R 44/05 etc. besteht i.W. aus dem Verweis „Wegen der diesbzgl. Einzelheiten ...“ auf BFH I R 76/04. 

Dieser Fehlnachweis auf ein Urteil zur Alleinverdienerehe beweist die Nicht-Berücksichtigung der Vergleichsberechnung direkt. Denn beim einkommenslosen Kirchenmitglied fällt keine KiESt an und daher erfolgt lt. Erlass des FinMin NRW keine Vergleichsberechnung.
Der BFH hat also in seinem Beschluss I B 65/19 Rn 10 konkret, wenn auch verklausuliert, zugegeben, dass er in seiner gesamten
 Rechtsprechung zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst einschlägige Normen nicht berücksichtigt hat, wie es den Tatsachen entspricht. 
6 BFH bestätigt Willkür 

Damit bestätigt der BFH: 

Die betreffenden Entscheidungen des BFH sind wegen Nicht-Berück​sichtigung von einschlägigen Normen nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG willkürlich
 und dürfen wegen Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 3 GG nicht weiter herangezogen werden. 

7 Leitsatz I B 65/19 grob wahrheitswidrig

Der Berichterstatter scheint sich nur auf den Leitsatz zu diesem Beschluss I B 65/19 zu berufen. Dieser Leitsatz Satz 1 ist ausschließlich für den Sachverhalt des einkommenslosen kirchenangehörigen Ehegatten korrekt. 
Ansonsten ist der Leitsatz (insb. Satz 2) zu diesem Beschluss des BFH grob wahrheitswidrig (vulgo: grob gelogen) und dient nur der Desinformation des Publikums.
Der Leitsatz stimmt weder mit dem Inhalt des Beschlusses (s.o.) noch mit der tatsächlich vorliegenden einschlägigen Rechtsprechung der Bundesgerichte überein
. 
Es gibt keine höchstrichterliche Entscheidung zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst, die die Vergleichsberechnung berücksichtigt oder gar als verfassungsgemäß beurteilt hätte
. Möge jemand eine solche im Volltext vorlegen.


Ein Leitsatz ist ohnehin rechtlich unbeachtlich
 und kann daher nicht Grundlage einer Rechtsprechung sein.. 
8 Exkurs: Rechtsfehler in den Kirchgeldentscheidungen des BFH

Ergänzend gehe ich kurz auf die schweren Rechtsfehler in den Entscheidungen des BFH zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst ein. 

Das FG XY beruft sich wie alle Gerichte in Kirchgeldsachen auf die Rechtsprechung des BFH v.a. in I R 44/05 ff. und die daraus abgeleitete Rechtsprechung. Das ändert an der obigen Feststellung von schwerwiegenden Rechtsfehlern überhaupt nichts, da alle diese Entscheidungen mehr oder weniger auf den gleichen Rechtsfehlern beruhen. - Ich fasse kurz zusammen: 

Der BFH hat in seinem Urteil vom 21.12.2005 - I R 44/05 sowie den nahezu wortgleichen Urteilen  I R 64/05 und I R 62/05, alle zu Fällen aus NRW, entgegen der Rechtsprechung des BVerfG insb. in 1 BvR 606/60 das besondere Kirchgeld auch bei Eigenverdienst (Beidverdienerehe) für verfassungsgemäß erklärt, indem er es dem besonderen Kirchgeld beim einkommenslosen Kirchenmitglied gleichgesetzt hat.

Die Begründung dafür besteht nur aus Rechtsfehlern: 

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. das besondere Kirchgeld bei Eigenverdienst entgegen dem eindeutigen Wortlaut des Obiter dictums „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ für verfassungsgemäß erklärt. Es liegt eine Tatbestandsausweitung ohne Rechtsgrund vor.

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. entgegen § 31 BVerfGG
 die tragenden Gründe aus BVerfG 1 BvR 606/60 nicht beachtet. 

Diese besagen:  Es gilt die Individualbesteuerung. Wenn die Kirche das Einkommen besteuert
, „muß“ es das Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten sein. Das Einkommen eines steuerpflichtigen Ehegatten darf nicht mit dem seines nicht steuerpflichtigen Ehepartners zusammengerechnet werden. 

Danach ist bei Eigenverdienst die Bemessung am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten verfassungswidrig. 

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. die Vorschriften zur KiESt (§ 4 Abs. 1 Nr. 1a  i.V.m. § 7 Abs. 2 KiStG NRW) entgegen dem Grundsatz der Tatbestandsmäßigkeit von Steuern entfallen lassen. Dieser gilt lt. BVerfG vom 23.10.1986 – 2 BvL 7/84 Rn 29 auch für Kirchensteuern. Der BFH hat eine nicht vorhandene Bestimmtheit des KiStG vorgetäuscht. 

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. nur die Kann-Bestimmungen von KiStG und KiStO zum besonderen Kirchgeld für verfassungsgemäß erklärt. Dies ist unzureichend. Kann-Bestimmungen ist ein Ermessen und/oder eine andere Option immanent. Dies hat der BFH entgegen dem Grundsatz der Bestimmtheit nicht beachtet. 

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. die Vergleichsberechnung übersehen, die allein diese o.a. Unbestimmtheit aus § 4 Abs. 1 KiStG NRW auflöst, obwohl er den entsprechenden Erlass des FinMin NRW vom 08.08.2001 in I R 44/05 etc. erwähnt hat. Somit hat der BFH in I R 44/05 etc. nur zu einem unzutreffenden Rechtsgrund für die Heranziehung judiziert. Der BFH hat nicht die Verfassungsmäßigkeit der Vergleichsberechnung geprüft (oder gar festgestellt), wie es seine Aufgabe gewesen wäre. 

Diese Rechtsprechung des BFH betrifft nicht Fälle, in denen das besondere Kirchgeld aufgrund der Vergleichsberechnung festgesetzt wurde. 

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. mehrere Vorschriften übersehen, z.T. entgegen dem Gesetz: Bestimmungen des KiStG zur KiESt sowie zur AO, die AO selbst, die Vergleichsberechnung, § 31 BVerfGG, § 96 FGO. 

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. mit seinem Verweis auf I R 76/04 („Für die Einzelheiten ...“) die Fälle mit und ohne eigenes Einkommen entgegen dem Gesetz gleichgesetzt.

Nach § 8 Abs. 1 KiStG NRW ist auf die Kirchensteuern die Abgabenordnung anzuwenden. Nach § 38 AO entsteht der Steueranspruch, wenn der gesetzliche Tatbestand verwirklicht ist.

Beim einkommenslosen Kirchenmitglied entsteht aufgrund seiner glaubensverschiedener Ehe nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 KiStG NRW  genau ein Steueranspruch, nämlich auf das besondere Kirchgeld.

Beim Kirchenmitglied in glaubensverschiedener Ehe mit Eigenverdienst besteht ein weiterer Tatbestand. Es entsteht nach § 4 Abs. 1 Nr. 1a  i.V.m. § 7 Abs. 2 KiStG NRW zusätzlich ein zweiter Steueranspruch, nämlich auf KiESt auf diesen Eigenverdienst. Die beiden Fälle sind somit nach Tatbestand (ein oder zwei) und Rechtsfolge (ein oder zwei Steueransprüche) von Gesetzes wegen ungleich und müssen nach Art. 3 Abs. 1 GG entsprechend ihrer Verschiedenheit behandelt werden.

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. die Verfassungsmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst entgegen dem Gesetz mit einem Hinweis auf sein Urteil zum Kirchgeld beim einkommenslosen Kirchenmitglied I R 76/04 begründet: 


· Wenn das Urteil I R 76/04 etwas zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst gesagt hätte, läge ein Verstoß gegen § 96 FGO vor (s. BFH VII R 98/85 Ziff. II). 

· Wenn das Urteil I R 76/04 nichts zum besonderen Kirchgeld bei Eigenverdienst gesagt hat, existiert die verfassungsrechtliche Begründung in I R 44/05 etc. nicht. 

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. die Verfassungsmäßigkeit des besonderen Kirchgeldes bei Eigenverdienst mit einem Falschzitat erfunden („Für die Einzelheiten ...“). Der BFH hat in I R 76/04 das besondere Kirchgeld wegen BVerfGE 19, 268, 282 nur „insoweit“ für unbedenklich im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1 GG erklärt, als es sich auf das einkommenslose Kirchenmitglied bezieht und damit für Eigenverdienst verneint.

· Der BFH hat in I R 44/05 etc. zur Bemessung des besonderen Kirchgeldes via  I R 76/04 auf BVerwG  VII C 48/73 verwiesen – Fehlnachweis. Denn dort steht in Rn 33, dass die Bemessung am gemeinsamen Einkommen auf das einkommenslose Kirchenmitglied zu begrenzen ist. 

· Der neuere Beschluss  I B 28/18 sagt zunächst „besonderes Kirchgeld nur wenn kirchensteuerfrei“. Die zugehörige Billigkeitserwägung ist aber unzulässig, weil die Kirchen bei der KiESt als Annexsteuer Auswirkungen des Einkommensteuertarifs hinnehmen müssen
. Sodann verweist der BFH auf seine gegenläufige Rechtsprechung in I R 44/05 ff. Der  Beschluss ist verworren, weil man sich das passende Ergebnis und die verfassungsrechtliche Grundlage heraussuchen kann. 

9 Zu BVerfG  2 BvR 591/06 

An alledem ändert auch der Beschluss des BVerfG  2 BvR 591/06 nichts, auf den sich der BFH in I B 65/19 beruft. Seine verfassungsrechtliche Beurteilung hat eine Reihe von Vorschriften nicht berücksichtigt (KiESt, Vergleichsberechnung, AO), und die Kernaussage besteht aus einer wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptung, die nur das KiStG wiederholt
.
Im Gegenteil: Das BVerfG hat in seinem Beschluss 2 BvR 591/06 festgestellt, dass die für die Entscheidung der dortigen Streitfrage „Heranziehung zur Kirchensteuer bzw. zum besonderen Kirchgeld als einer Erscheinungsform der Kirchensteuer“ (Rn 3) „im Wesentlichen maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen“ (Rn 5) „insb.“ im Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 geklärt sind, also in der Gesamtheit dieses Urteils und nicht nur in dessen Obiter dictum.


Daher sind die tragenden Gründe dieses Urteils nach § 31 BVerfGG auch beim besonderen Kirchgeld zu beachten, zumal das Obiter dictum explizit auf zweien dieser tragenden Gründe beruht. 


Danach ist insb. die Bemessung der Kirchensteuer am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten bei einem Eigenverdienst des kirchenangehörigen Ehegatten unzulässig, wie dies auch das BVerwG in VII C 48.73 Rn. 33 festgestellt hat. 
(Unterschrift)
� 	Wortgleiche Urteile I R 44/05, I R 64/05, I R 62/05. Kern ist der Fehlnachweis „für die Einzelheiten“ auf I R 76/04. Siehe Klagebegründung Abschnitt 4.2.2.


� 	Diese Rechtsprechung des BFH beruht auf den wortgleichen Urteilen I R 44/05, I R 64/05 und I R 62/05, alle zu Fällen in NRW. Der BFH hat hierbei die Vergleichsberechnung aus dem Erlass des FinMin NRW v. 08.08.2001 – S 2440 nicht erwähnt und nicht berücksichtigt, obwohl er sich zur Zusammenveranlagung auf diesen Erlass beruft. 	


� 	Die Einschränkung „nur“ begründet sich aus dem Hinweis des BFH in I B 65/19 auf die „später eingeführten und vollzogenen“ Ermächtigungsgrundlagen zum besonderen Kirchgeld, was die Vorschriften zur KiESt explizit ausschließt.


� 	Näheres nachstehend.


� 	Die späteren Beschlüsse I B 43/06 etc. berufen sich verfassungsrechtlich durchweg nur auf o.a. drei Urteile.


� 	Ständige Rechtsprechung des BVerfG. Nachweise s.u.


� 	Beispiel: Das BVerwG hat in VII C 48.73 Rn 33 die Kirchgeldtabelle auf das einkommenslose Kirchenmitglied beschränkt. Schon damit ist der vollmundige Leitsatz zu I B 65/19 widerlegt, es liegt eine Divergenz i.S. des § 115 Abs. 2 FGO vor.


� 	Kirchgeld-Entscheidungen bei Eigenverdienst ohne Erwähnung der Vergleichsberechnung:	�BFH-Urteile: I R 44/05, I R 64/05, I R 62/05. 	�BFH-Beschlüsse: I B 23/96, I B 43/96, I B 18/01, I B 141/05, I B 43/06, I B 98/09, I B 64/11, I B 82/16, I B 40/17, I B 103/17, I B 27/18, I B 28/18 sowie I B 65/19. 	�BVerfG-Entscheidungen: 1 BvR 1109/81, 2 BvR 685/02, 2 BvR 591/06, 2 BvR 591/19.


� 	Ein Leitsatz ist anders als der Tenor nicht Bestandteil des Urteils, sondern eine außergerichtliche Zutat ohne Rechtskraft. Er ist im verfahrensrechtlichen Sinne nicht Bestandteil der Entscheidung, sondern eine an die Öffentlichkeit gerichtete Äußerung des Gerichts. (BGH, I ZR 190/89; VGH Baden-Württemberg, 10 S 281/12). 	�Daher dürfte dem BFH aus dem o.a. Leitsatz keine Strafanzeige o.ä. drohen. 


� 	Lt. BVerfG 2 BvR 591/06 ist das Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 für das besondere Kirchgeld in seiner Gesamtheit einschlägig. Näheres s. Abschnitt 5.2.


� 	Besteuerungsmaßstab (vgl. BVerfG  1 BvL 8/05 i.V.m. BVerfG VII C 48.73: „Hilfs- oder Ersatzmaßstab) für das besondere Kirchgeld ist lt. Kirchgeldtabelle das gemeinsame Einkommen der Ehegatten.“ Ebenso BFH  I R 76/04, Rn 29/30.	�Nach § 9 Satz 2 KiStG NRW ist das besondere Kirchgeld eine Steuer vom Einkommen. 	�Danach darf auch beim besonderen Kirchgeld allein das Einkommen des Kirchenmitglieds belastet werden, sofern eines vorhanden ist. 


� 	Entscheidet sich eine Religionsgemeinschaft dafür, die Kirchensteuer gleichsam als Annex zur staatlichen Einkommensteuer auszugestalten, so gewinnt das aus Art. 3 Abs. 1 GG fliessende Gebot der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch für die kirchliche Entscheidung Bedeutung“ (m.w.N.), Hervorhebung nur hier. 	�(BVerfG  2 BvR 443/01, Rn 75)


� 	Einem entsprechenden Klägervortrag in I B 65/19 konnte der BFH nur die dumme Bemerkung entgegen halten, dass die Klägerin Entscheidungen des BVerfG wohl kaum besser zu „deuten“ wisse als das BVerfG selbst. Es ging der Klägerin dort aber nicht um eine wolkige „Deutung“, sondern um einen Wahrheitsbeweis anhand konkreter Textstellen. Den hat der BFH gescheut. 
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